
§ 75 StGB auf höchstens 2 Jahre, bei einer Verurteilung 
nach § 249 Abs. 3 StGB auf höchstens 5 Jahre nach Straf
antritt. Der Staatsanwalt und der Leiter der Strafvollzugs
einrichtung bzw. des Jugendhauses haben regelmäßig zu 
prüfen, ob der Erziehungserfolg eingetreten ist und da
mit die Voraussetzungen für die Beendigung der Strafe 
bestehen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Be
endigung der Strafe sind entsprechende Anträge an das 
Gericht zu stellen. Das Gericht beschließt die Beendi
gung, wenn der Erziehungserfolg eingetreten ist.

§ 67

Die Regelung des § 6 Abs. 3 gilt für den Arbeitseinsatz 
Strafgefangener, der ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
durchgeführt wird.

§ 68

1 Dieses Gesetz tritt am 5. Mai 1977 in Kraft.

2 Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. Gesetz vom 12. Januar 1968 über den Vollzug der 
Strafen mit Freiheitsentzug und über die Wiederein
gliederung Strafentlassener in das gesellschaftliche 
Leben (Strafvollzugs- und Wiedereingliederungs
gesetz) — SVWG — (GBl. I Nr. 3 S. 109) in der Neu
fassung vom 19. Dezember 1974 (GBl. I 1975 Nr. 5 
S. 109),
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